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1. Begehren 

Mit diesem Ausgabenbericht beantragen wir Ihnen, dem Verein Medien- und TheaterFalle Basel, 

Abteilung MedienFalle (nachfolgend MedienFalle oder Trägerschaft genannt) folgende Ausgabe 

für die Jahre 2016–2019 zu bewilligen: 

 

Ausrichtung einer Finanzhilfe gemäss § 3 des Staatsbeitragsgesetzes vom 11. Dezember 2013 

(StBG, SG 610.500) in Form eines nicht indexierten Betriebsbeitrags (§ 12 Abs. 2 StBG) in der 

Höhe von 150'000 Franken p.a. 

 
Die Finanzhilfe ist im Budget 2016 eingestellt. 
 
KST 3218120 
KA 365100 
St.A. 321812091000 

2. Begründung 

2.1 Profil, Aufgabe und Leistungen der MedienFalle 

Die MedienFalle bietet seit 2003 ein breites Angebot an Präventionsmassnahmen in den Berei-

chen Medien, Gewalt, Sucht und Sexualität an. Die MedienFalle konzipiert und führt Angebote 

durch, welche auch der von politischer Seite geforderten Präventionsarbeit im Bereich Öffentlich-

keit, Schule und Familie gerecht werden. Diese Angebote – entstanden aus den Bedürfnissen 

von Verwaltung und Schulen – bestehen aus verschiedenen Projekten und Dienstleistungen, 

hauptsächlich im Bereich der Medienpädagogik, und beinhalten sowohl Förderung der Medien-

kompetenz als auch Gewalt- und Suchtprävention. Der Bundesrat bestätigte, anlässlich des ers-

ten nationalen Tages der Medienkompetenz am 27. Oktober 2011, dass die Fähigkeit, kompetent 

mit den Chancen und Gefahren von digitalen Medien umzugehen, der beste Schutz darstellt. In 

einer Medienmitteilung vom 13. Mai 2015 bekräftigte der Bundesrat diese Haltung und betonte 

zugleich die Verantwortung der Kantone in diesem Bereich. 

 

In den letzten Jahren hat sich die MedienFalle zu einem Kompetenzzentrum Bereich Medien-, 

Gewalt- und Suchtfragen entwickelt, verbunden mit einer breiten Palette an Angeboten, welche 

von Verwaltung, Schulen und Öffentlichkeit rege genutzt werden. Der Themenbereich «Jugendli-

che und Medienkompetenz» ist ein weites Feld und in vielfacher Weise mit bedarfsgerechter Prä-

ventionsarbeit verbunden. Digitale Medienkompetenz ist zu einem Grundpfeiler für gesellschaftli-

che Partizipation geworden. Die Schule als Institution wird mit der Geschwindigkeit der Entwick-

lung auch in Zukunft vor grossen Herausforderungen stehen. Weiterbildungsangebote für Lehr-

personen und Eltern in den Bereichen «Social Media» und Computerspiele greifen die Aktualität 

auf und bauen Brücken zur Überwindung des digitalen Grabens zwischen den Generationen. 

 

Um die im Lehrplan 21 geforderte Umsetzung der Medienpädagogik zu begleiten, steht die Medi-

enFalle in engem Kontakt mit den beteiligten Stellen des Erziehungsdepartements, wie insbeson-

dere der Leitung der Bereiche Volkschulen, Mittel- und Berufsschulen, der Medienpädagogikstelle 

im Pädagogischen Zentrum Basel-Stadt sowie zu diversen Instituten der Fachhochschule Nord-

westschweiz. Daneben findet auch ein regelmässiger Erfahrungsaustauch mit der Jugend- und 
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Präventionspolizei Basel-Stadt bezüglich des praktischen Umgangs der Jugendlichen mit Social-

Media-Angeboten statt. 

 

Das Team der MedienFalle, bestehend aus fünf festangestellten Mitarbeitenden, hat sich in den 

letzten Jahren konsolidiert und bietet mit seiner Kontinuität eine hohe Professionalität bezüglich 

Konzeption und pädagogischer sowie technischer Umsetzung der Projekte. Zudem besitzen die 

Fachpersonen aus den Bereichen Medien und Medienpädagogik ein breites Know-how in den 

Bereichen digitaler Medien und Jugendarbeit. Für die Realisierung grösserer Projekte steht dem 

Kernteam ergänzend ein Pool von Spezialistinnen und Spezialisten auf Mandatsbasis zur Verfü-

gung. Der Vereinsvorstand vereinigt Expertenwissen aus den Bereichen Bildung, Forschung, 

Kommunikation, Marketing und Finanzen und verfügt über ein breites Netzwerk. 

 

2.2 Entwicklung in der Staatsbeitragsperiode 2012–2015 

2.2.1 Angebot und Projekte 

Die Tätigkeiten und Arbeitsbereiche der MedienFalle umfassen folgende Angebote: 

- Medienworkshops wie «Fit4Job», «egoMedia», «Mein Auftritt im Netz» 

- Medienparcours beispielsweise zum Thema Respekt 

- Kurzfilmwettbewerbe 

- Fortbildung für Lehrpersonen, Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie Eltern 

- Unterrichtsmittel 

 

Im Fokus stehen dabei die Vermittlung und Förderung der Sozial-, Selbst- und Medienkompetenz 

von Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Bezugspersonen. Speziell auf Schülerinnen 

und Schüler des Zentrums für Brückenangebote (ZBA) und der Weiterbildungsschule (WBS) zu-

geschnittene Workshops («Fit4Job», «egoMedia») trainieren die Auftrittskompetenz und ein sou-

veränes Verhalten im Bewerbungsgespräch und leisten damit wertvolle Unterstützung bei der 

Lehrstellensuche und beim Berufseinstieg. Die Berufsfachschule Basel beteiligte sich gemeinsam 

mit dem ZBA als Partner beim erfolgreichen Projekt «Mein Aufritt im Netz», worin Potential und 

Risiken des eigenen Online-Auftritts im Rahmen der (Lehr-)Stellensuche behandelt werden. ZBA, 

WBS und Berufsschule bilden zusammen die Primärzielgruppe der MedienFalle. 

 

Die Elternabende an Basler Schulen zum Thema «Neue Medien» mit den Schwerpunkten Sozia-

le Netzwerke, Computerspiele und Cybermobbing/Sexting verzeichnen eine steigende Nachfra-

ge. Behandelt werden dabei medienerzieherische Aspekte, wie die Unterstützung der Kinder und 

Jugendlichen im sinnvollen Umgang mit Medien durch die Eltern und der Schutz vor Gefahren. 

Dieses Angebot besteht sowohl in Form einer allgemeinen Einführung in die Thematik als auch 

aus einzelnen Modulen mit obengenannten Schwerpunkten. Parallel zu den innerschulischen 

Elternabenden führte die MedienFalle 2014 auch eine öffentliche Workshop-Reihe unter dem 

Titel «Killergames und Socialchats?» durch. Unter der Anleitung von Jugendlichen und Medien-

pädagogen erhielten Eltern und Lehrpersonen die Gelegenheit, in die virtuelle Welt von Compu-

terspielen und sozialen Foren einzutauchen. 

 

Im Rahmen einer Weiterbildung für Mitarbeitende des Schulpsychologischen Dienstes wurden 

Herausforderungen des Web 2.0 erörtert und Massnahmen im Umgang mit Neuen Medien erar-

beitet. Für die Kampagne «Schalt mal ab!» des Gesundheitsdepartements organisierte die Medi-

enFalle eine interaktive Stadtführung, welche die Basler Bevölkerung für das Phänomen der 

Augmented Reality sensibilisierte. 
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Im April 2013 verlieh die Peter-Hans Frey Stiftung ihren Preis für ausserordentliche pädagogische 

Leistungen an die MedienFalle unter besonderer Würdigung des innovativen und originellen An-

satzes. Zudem wurde die freischaffende Mitarbeiterin Anna Thommen für ihren Kinofilm «Neu-

land», welcher aus einem Workshop mit einer Integrationsklasse zum Thema Respekt entstand, 

mit dem Kulturpreis des Kantons Basel-Landschaft ausgezeichnet. 

 

Fallzahlen der vergangenen Staatsbeitragsperiode: 

 

2012 
13 Projekte 

50 Anlässe (Workshops, etc.) erreichten 

 520 Lehr-, Fachpersonen und Eltern 

1’324 Schüler/-innen, Jugendliche, Studierende 

2013 
19 Projekte 

51 Anlässe (Workshops, etc.) erreichten 

 590 Lehr-, Fachpersonen und Eltern 

1’445 Schüler/-innen, Jugendliche, Studierende 

2014 
18 Projekte 

46 Anlässe (Workshops, etc.) erreichten 

 527 Lehr-, Fachpersonen und Eltern 

1’325 Schüler/-innen, Jugendliche, Studierende 

 

Die bislang durchgeführten Projekte, Unternehmungen und Aktionen belegen, dass die Medien-

Falle regional und national den Leistungsausweis erbringt, medienpädagogische Massnahmen zu 

initiieren, zu planen und durchzuführen. Ausserdem ermittelt und ortet die MedienFalle Trends 

und Tendenzen, erarbeitet entsprechende Präventivangebote und bietet diese für ein breites 

Publikum auch im öffentlichen Raum an. Die MedienFalle versteht sich also nicht nur als Ausfüh-

rende, sondern auch und in erster Linie als Initiantin. Von dieser Qualität profitieren Verwaltung 

und Öffentlichkeit in entscheidendem Masse. 

 

Die MedienFalle bündelt ihre breiten Erfahrungen in einem Kompetenzzentrum und erfüllt damit 

Bedürfnisse von: 

- Schulen (Schüler- und Lehrerschaft) 

- Suchtpräventionsverantwortlichen 

- Migrationsbeauftragten 

- Gleichstellungsbeauftragten 

- Präventionsbeauftragten im Gesundheitsbereich 

- Jugendanwaltschaft 

- Fachleuten in der Elternweiterbildung und -beratung  

- und weiteren involvierten Behörden und Personen 

 

Die Fachleute der MedienFalle erarbeiten dabei zusammen mit den Fachverantwortlichen die 

jeweiligen Themenbereiche und Aufgabenstellungen. 

2.2.2 Finanzielle Situation 

Vor 2012 wurden die vom Kanton genutzten Angebote der MedienFalle aus einzelnen Projektmit-

teln der beteiligten Departemente und aus dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit finan-

ziert. Bis Ende 2009 mussten Defizite durch Tilgung vorhandener Reserven aufgefangen und 

2010 konnte der Betrieb nur mittels eines kurzfristigen zinslosen Darlehens aufrechterhalten wer-

den. Dank umfangreicher Restrukturierungen – Reduktion der Stellenprozente unter Verzicht auf 

Entlassungen einerseits sowie Preiserhöhungen bei den Angeboten anderseits – konnte im Jahr 

2011 statt des budgetierten Verlusts ein positives Geschäftsergebnis erwirtschaftet werden. Die-

ser Reingewinn und die Finanzhilfe des Kantons seit 2012 ermöglichten eine zaghafte Erhöhung 

des auf relativ tiefem Niveau angesiedelten Vereinskapitals. 
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Ein Rückblick auf die vergangene Staatsbeitragsperiode zeigt folgendes Bild (Beilagen 1–3): 

 

Rechnungsperiode Aufwand Fr. Ertrag Fr. Gewinn Fr. Verlust Fr. 

2012 310'291 308'700  1'591 

2013 343'521 313'655  29'866 

2014 317'283 334'998 17'715  

 

Der Verlust der MedienFalle der Rechnungen 2012 und 2013 konnte u.a. durch einen erhöhten 

Veranstaltungsertrag der Abteilung TheaterFalle kompensiert werden, sodass der Verein Medien- 

und TheaterFalle insgesamt beide Jahre mit einem Ertragsüberschuss von jeweils 5'182 Franken 

(2012) bzw. 7'506 Franken (2013) abschliessen konnte. Dank starker Auftragslage und einer 

Überbrückungsfinanzierung aus dem CMS-Ertrag für die Jahre 2014 und 2015 von je 55'000 

Franken (RRB 14/16/19 v. 20.05.2014; P140472) konnte die MedienFalle 2014 nach mehreren 

verlustreichen Jahren wieder einen Gewinn ausweisen. Für das laufende Jahr ist ein positives 

Ergebnis von 4'480 Franken budgetiert (Beilage 4) 

 

Überblick der gesamten Vereinsrechnung (Medien- und TheaterFalle) inklusive Rücklagen: 

 

Rechnungsperiode Aufwand Fr. Ertrag Fr. Erfolg Fr. Rücklagen Fr. in % 
1)

 

2012 691'033 696'215 5'182 119'105 17,2 % 

2013 1'035'644 1'043'150 7'506 124'287 12,0 % 

2014 650'697 653'767 3'070 131'793 20,3 % 

 
1) Rücklagen in Prozent des gesamten jährlichen Betriebesaufwandes des Vereins Medien- und 

TheaterFalle und nicht bloss in Prozent des relevanten Aufwandes der finanzierten Leistungen. 

 

Das Vereinskapital ist vom 31.12.2011 bis am 31.12.2014 von 103'594 auf 156'928 Franken ge-

stiegen. 

 

Weitere Kennzahlen: Der Finanzierungsanteil des Staatsbeitrages gemessen an den ganzen Be-

triebskosten liegt zwischen rund 44 und 48%. Die Personalkosten belaufen sich auf 68,1% der 

Betriebskosten. Somit ist die Finanzhilfe gemäss § 12 Abs. 2 StBG nicht dem Teuerungsaus-

gleich unterworfen. 

 

2.3 Antrag auf Weiterführung die Jahre 2016–2019 und Ausblick 

2.3.1 Antrag der MedienFalle und Verhandlungsergebnis 

Mit Schreiben vom 29. August 2014 stellte die Trägerschaft fristgerecht das Gesuch um Erneue-

rung des laufenden Staatsbeitragsverhältnisses. 

 

Mit Regierungsratsbeschluss vom 5. Mai 2015 (RRB 15/14/5; P150587) ist das Präsidialdeparte-

ment zur Aufnahme von Vertragsverhandlungen betreffend Weiterführung des Staatsbeitragsver-

hältnis für die Jahre 2016–2019 in der Höhe von 150'000 Franken p.a. ermächtigt worden. 
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2.3.2 Ausblick auf die finanzielle Situation und auf die künftigen Angebote 

Das Budget der MedienFalle für die kommenden Jahre (Beilage 4) geht 2016 und 2018 von ei-

nem Gewinn von je 9'480 Franken sowie 2017 und 2019 von einem Verlust von je 5'520 Franken 

aus. Im Durchschnitt resultiert daraus ein bescheidener Jahresgewinn von 3'960 Franken nicht 

zuletzt dank des hohen Einsatzes aller Mitarbeitenden zu relativ bescheidenen Löhnen: Das Ba-

sisgehalt einer Vollzeitstelle für ausgebildete Medienpädagoginnen und -pädagogen verharrt seit 

sechs Jahren bei 4'500 Franken (exklusive 13. Monatslohn). 

 

Die Preisgestaltung befindet sich im Spannungsfeld zwischen Kostendeckungsprinzip und Zahl-

barkeit für die Kundschaft. Bereits 2012 machten sich die Folgen der Budgetkürzungen der Schu-

len deutlich spürbar. Mit Blick auf die aktuellen Sparmassnahmen ist in diesem Bereich in naher 

Zukunft nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Trotzdem baut die MedienFalle ihr Angebot in 

den Bereichen Auftrittskompetenz und Bewerbungstraining für Schülerinnen und Schüler der bis-

herigen WBS und des ZBA (bzw. neu Ende Sekundarstufe I) laufend aus und verhandelt mit der 

Leitung Volksschulen über eine Erweiterung der Projekte zur frühzeitigen Förderung des bewuss-

ten Umgangs mit Neuen Medien. Angestrebt wird auch eine Ausbildungskooperation für ange-

hende Lehrpersonen, damit sich diese als freie Mitarbeitende der MedienFalle das praktische 

Handwerk der Medienpädagogik aneignen können 

 

Mit dem Lehrplan 21 und der einhergehenden Harmonisierung stehen die Schulen vor neuen 

Herausforderungen. Zum fächerübergreifenden Thema «Medienkompetenz» verfügt die Medien-

Falle bereits jetzt über ein umfassendes Know-How inklusive adäquater Unterrichtsmittel und 

kann somit die Schulen und Lehrkräfte weiterhin als beratende und umsetzende Partnerin beglei-

ten. In Kooperation mit der Fachhochschule Nordwestschweiz ist ein partizipatives Forschungs-

projekt zur Mediennutzung von Jugendlichen geplant. 

 

Für Lehrpersonen werden die Weiterbildungsangebote auf den Bereich «Cloud Computing» aus-

gedehnt. Im Rahmen des jährlichen Fortbildungsanlasses der Schulen (Dreitage-Block 2014) 

konnten diesbezüglich erste Erfahrungen gesammelt werden. Die erfolgreichen Elternbildungs-

workshops in den Bereichen Social-Media und Gaming umfassen nebst Gewalt- und Suchtfragen 

auch die Thematik stereotyper Geschlechterrollenbilder und liefern dadurch den Eltern ein Basis-

wissen für die anschliessende Diskussion mit den Kindern. 

 

Durch die proaktive Vorgehensweise bleibt die MedienFalle in diesem dynamischen Umfeld stets 

am Puls der Zeit und bietet ihren Anspruchsgruppen bedürfnisgerechte und zeitgemässe Dienst-

leistungen. Somit ist die MedienFalle in der Lage, den Basler Schulen weiterhin massgeschnei-

derte Angebote zur Verfügung zu stellen, welche die Schulen alleine nicht innert nützlicher Frist 

entwickeln könnten, aber in der heutigen Zeit einer dringenden Notwendigkeit entsprechen. 

 

3. Beurteilung nach § 3 Abs. 2 des Staatsbeitragsgesetzes 

3.1 Öffentliches Interesse (§ 3 Abs. 2 lit. a StBG) 

Die in Politik und Verwaltung für Pädagogik, Prävention und Verwandtes zuständigen Personen 

und Verwaltungsstellen des Kantons Basel-Stadt verfügen infolge des Staatsbeitrags zugunsten 

der MedienFalle über ein ausgewiesenes Präventions-Kompetenzzentrum. 

Der Verein mit seinen professionellen, initiativen Mitarbeitenden informiert die Verantwortlichen in 

Politik und Verwaltung regelmässig über neue Tendenzen unter Jugendlichen und jungen Er-
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wachsenen. Somit können problematische Entwicklungen frühzeitig erkannt werden. Die Medien-

Falle ist auch ein Labor, welches Gegenmassnahmen entwickeln und testen kann. Damit erhält 

der Kanton ein national einzigartiges, proaktives Instrumentarium im Bereich Medienkompetenz. 

Die damit einhergehende Präventionsarbeit in den Bereichen Gewalt und Sucht sowie die Ange-

bote zur Förderung der beruflichen (Wieder-)Eingliederung erfüllen zweifelsfrei ein öffentliches 

Interesse. 

3.2 Nachweis, dass die Leistung ohne die Finanzhilfe nicht hinreichend er-
bracht werden kann (§ 3 Abs. 2 lit. b StBG) 

Die MedienFalle ist für die Erfüllung ihres Auftrags auf eine Mitbeteiligung des Kantons an den 

allgemeinen Betriebskosten in der Höhe von 150'000 Franken p.a. angewiesen, was einem Kos-

tenanteil von etwa 47% entspricht. Die Finanzhilfe sichert die Finanzierung während der Pla-

nungs- und Umsetzungsphase neuer Projekte. 

3.3 Angemessene Eigenleistung der Leistungsempfängerin (§ 3 Abs. 2 lit. c 
StBG) 

Der MedienFalle ist es über die ganze Zeit gelungen, durch Eigenleistungen und effizienten Um-

gang mit den personellen Ressourcen einen erheblichen Teil der Aufträge wie auch der Eigen-

produktionen finanziell abzusichern. Dies beabsichtigt die MedienFalle fortan zu tun. Dennoch ist 

es unumgänglich, dass die MedienFalle zukünftig auf einer abgesicherten finanziellen Basis ar-

beiten kann, damit sie die angezeigten, dringlichen Leistungen und Angebote in den verschiede-

nen Bereichen der Prävention für Jugendliche und junge Erwachsene weiterhin und nachhaltig 

erfüllen kann. 

3.4 Nutzung der übrigen Finanzierungsmöglichkeiten (§ 3 Abs. 2 lit. c StBG) 

Der Betriebsertrag der MedienFalle ist beträchtlich. Die Auftragslage ist zwar gut und die Angebo-

te werden intensiv nachgefragt, können aber selten kostendeckend verkauft werden, zumal die 

Konzeptions- und Produktionsarbeiten sehr aufwändig und die Mittel der Kundschaft eher be-

schränkt sind. Immer wieder hat sich die MedienFalle auch um finanzielle Unterstützung bei ver-

schiedenen Stiftungen bemüht und dadurch eine Mitfinanzierung einzelner Projekte erreicht. Al-

lerdings gibt es auf diesem Wege keine Beiträge an die allgemeinen Betriebskosten, deren 

Deckung für den Bestand und die Weiterentwicklung der Angebote jedoch ausschlaggebend ist. 

Für die Jahre 2014 und 2015 gewährte der Regierungsrat eine Überbrückungsfinanzierung aus 

dem CMS-Ertrag von je 55'000 Franken (RRB 14/16/19 v. 20.05.2014; P140472). 

 

3.5 Sachgerechte und kostengünstige Leistungserbringung (§ 3 Abs. 2 lit. d 
StBG) 

Die MedienFalle bringt als Einzelinstitution wie auch im Verbund mit der TheaterFalle ein ausge-

sprochen hohes Mass an Professionalität und Know-How mit. Hervorzuheben sind einerseits die 

verschiedenen Produktionen und Projekte, welche auch rege vom Kanton genutzt werden, und 

andererseits und in besonderem Masse auch die verschiedenen, aus den jeweiligen Vorhaben 

hervorgegangenen Arbeitsmittel (Arbeitshefte, DVDs etc.), denen von Fachleuten eine grosse 

Attraktivität und Benutzungsfreundlichkeit attestiert wird. Diese sowohl für den Privatgebrauch als 

auch in Schulen einsetzbaren Präventionshilfsmittel, dokumentieren beispielhaft die seriöse und 

innovative Arbeit der MedienFalle. 
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4. Formelle Prüfungen und Regulierungsfolgenabschätzung 

Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ausgabenbericht gemäss § 8 des Gesetzes über 
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 überprüft. 
 

5. Antrag 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachste-
henden Beschlussentwurfes. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
 
 
Beilagen 

1. Bilanz, Erfolgsrechnung, Revisionsbericht 2012 
2. Bilanz, Erfolgsrechnung, Revisionsbericht 2013 
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4. Budget 2015, Musterbudget 2016–2019 
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Grossratsbeschluss 
 

Ausgabenbericht «Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Verein 
Medien- und TheaterFalle Basel, Abteilung MedienFalle für die 
Jahre 2016–2019» 
 

[Untertitel eingeben] 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht des Re-
gierungsrates Nr. [Nummer eingeben]vom [Datum eingeben] und nach dem mündlichen Antrag 
der [Kommission eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

1. Für den Verein Medien- und TheaterFalle Basel, Abteilung MedienFalle, werden für die 
Jahre 2016–2019 Ausgaben von insgesamt Fr. 600'000 (jährlich Fr. 150'000) bewilligt. 

 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren.  
 
















































